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Recht: Aktuell

Praxistipps – Hinweise – Informationen

Hartmut Gerlach

Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg

TVöD – seine Regeln, Geheimnisse und Ziele
Das neue Tarifrecht für Beschäftigte im Öffentlichen Dienst

Teil 2

„Ich müsste lügen, wenn ich
sagen würde, ich hätte den Ar-
tikel ,Der TVöD – Hoffnung der
Psychotherapeuten ...’ im letz-
ten Heft des Psychotherapeu-
tenjournals 1/2006, S. 22,
ganz verstanden. So beschreibt
er die Überleitung des BAT in
den TVöD mittels des TVÜ-VKA
(Überleitungstarifvertrag der
Vereinigung der kommunalen
Arbeitgeberverbände), nimmt
dabei Zuordnungen vor und er-
wähnt Tabellen, die dafür maß-
geblich seien, zitiert diese aber
nur auszugsweise. Irgendwie
habe ich dann den Zusammen-
hang verloren.“

So mag vielleicht die Reaktion
manches Lesers ausgefallen
sein. In der Tat, die Überleitung
vom alten BAT in das neue
TVöD-Recht ist kompliziert und
selbst für den Juristen nur
schwer nachvollziehbar. Die
Hoffnung, der neue TVöD brin-
ge nun Transparenz in das Ge-
wirr der bislang geltenden Tarif-
verträge, erfüllt sich nicht –
jedenfalls nicht ohne weiteres.
Wenn lernen auch wiederholen
heißt, dann lassen Sie uns des-
halb noch einmal das im letz-
ten Heft (Teil 1) Beschriebene
in seinen Grundzügen wieder-
holen. Ausgangspunkt aller
Überlegungen und Vereinbarun-
gen der Tarifvertragsparteien
war es, den im Öffentlichen

Dienst Beschäftigten bei der
Überleitung in den TVöD finan-
zielle Einbußen zu ersparen.

Man einigte sich auf folgenden
Weg: Die („vorhandenen“) Be-
schäftigten (30.09./ 01.10.

2005) sollten in einem ersten
Schritt mittels der vorstehenden
Tabelle (Anlage 1: TVÜ-VKA-

Anlage 1: Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen für am 30. September/

1. Oktober 2005 vorhandene Beschäftigte für die Überleitung (VKA)

Entgeltgruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe
15 Ü I -
15 Ia

Ia nach Aufstieg aus Ib
Ib mit ausstehendem Aufstieg nach Ia
(keine Stufe 6)

-

14 Ib ohne Aufstieg nach Ia
Ib nach Aufstieg aus II
II mit ausstehendem Aufstieg nach Ib

-

13 II ohne Aufstieg nach Ib -
12 II nach Aufstieg aus III

III mit ausstehendem Aufstieg nach II
-

11 III ohne Aufstieg nach II
III nach Aufstieg aus IVa
IVa mit ausstehendem Aufstieg nach III

-

10 IVa ohne Aufstieg nach III
IVa nach Aufstieg aus IVb
IVb mit ausstehendem Aufstieg nach IVa
Vb in den ersten sechs Monaten der Berufsausübung, wenn
danach IVb mit Aufstieg nach IVa (Zuordnung zur Stufe 1)

-

9 IVb ohne Aufstieg nach IVa
IVb nach Aufstieg Vb

Vb mit ausstehendem Aufstieg nach IVb
Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4,
keine Stufe 6)
Vb nach Aufstieg Vc (Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine
Stufe 6)
Vb nach Aufstieg aus VIb (nur Lehrkräfte) (Stufe 5 nach 9 Jahren
in Stufe 4, keine Stufe 6)

9
(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3,
keine Stufen 5 und 6)

8 Vc mit ausstehendem Aufstieg nach Vb
Vc ohne Aufstieg nach Vb
Vc nach Aufstieg aus VIb

8a
8 mit ausstehendem Aufstieg nach 8a
8 nach Aufstieg aus 7
7 mit ausstehendem Aufstieg nach 8 und 8a

7 - 7a
7 mit ausstehendem Aufstieg nach 7a
7 nach Aufstieg aus 6
6 mit ausstehendem Aufstieg nach 7 und 7a

6 VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vb (nur Lehrkräfte)
VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vc
VIb ohne Aufstieg nach Vc
VIb nach Aufstieg aus VII

6a
6 mit ausstehendem Aufstieg nach 6a
6 nach Aufstieg aus 5
5 mit ausstehendem Aufstieg nach 6 und 6a

5 VII mit ausstehendem Aufstieg nach VIb
VII ohne Aufstieg nach VIb
VII nach Aufstieg aus VIII

5a
5 mit ausstehendem Aufstieg nach 5a
5 nach Aufstieg aus 4
4 mit ausstehendem Aufstieg nach 5 und 5a
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Zuordnungstabelle) einer sog.
Entgeltgruppe zugeordnet wer-
den. Im Teil 1 fanden sich dazu
zwei Beispiele (aaO PTJ, S. 24):
Die dortige PPlerin war bislang
in BAT II (ohne Aufstieg nach Ib)
eingruppiert, der KJPler in BAT
IVa mit ausstehendem Aufstieg
nach III. Deren jeweilige Ein-
gruppierung ist halbfett in Spal-
te 2 („Vergütungsgruppe“) der
vorstehenden Tabelle markiert.
In der ersten Spalte („Entgelt-
gruppe“) lesen wir nun die je-
weilige Entgeltgruppe ab: 13
und 11 (1. Schritt). Mit Hilfe der
umseitigen, weiteren Anlage A
(TVöD-Entgelttabelle) folgt
nun der 2. Schritt, nämlich die
Zuordnung der Entgeltgruppen
zu bestimmten Grundentgelten
und Entwicklungsstufen.

Der erste und der zweite Schritt
sind damit erfolgt. Wird dabei
aber nachträglich festgestellt,
aber nur dann (!), dass die bis-
herige Eingruppierung unzutref-
fend gewesen ist, kann höher-
oder rückgruppiert werden (so
das Rundschreiben des Bun-
desministerium des Innern –
BMI – v. 10.10.2005, GMBl.
2005, S. 1298). Bis zum In-
Kraft-Treten einer neuen Ent-
geltordnung bleibt es i. Ü. bei
der bisherigen Eingruppie-
rungspraxis der §§ 22, 23 BAT.

Kontrollieren Sie nun selbst Ihre
individuelle Zuordnung, die Ih-
nen – vielleicht – Ihr Arbeitge-
ber schriftlich mitgeteilt hat! An-
hand der umseitigen Anlage 1
und Ihres/r Arbeitsvertrages/
Arbeitsplatzbeschreibung und
des Wissens um Ihre Vergü-
tungsgruppe gehen Sie zu-
nächst in die 2. Spalte („Ver-
gütungsgruppe“). Links davon,
in der 1. Spalte, lesen Sie dann
Ihre Entgeltgruppe ab. Wenn
Sie nun Ihre Entgeltgruppe er-
mittelt haben, kommt die um-
seitige Tabelle A gem. § 5 TVÜ-
VKA zum Zuge.

Diese Tabelle dient der Ermitt-
lung des Vergleichsentgelts und
ist zugleich die Grundlage für
die sog. Stufenzuordnung der
übergeleiteten Beschäftigung.
Nach § 5 Abs. 1 TVÜ-VKA ist
das Vergleichsentgelt auf der
Grundlage der im September
2005 erhaltenen Bezüge zu bil-
den. Das Vergleichsentgelt setzt
sich zusammen aus

■ Grundvergütung,
■ allgemeiner Zulage (§ 2 Zu-

lagen-TV),
■ Ortszuschlag bis zur Stufe 2

und
■ Funktionszulagen, soweit sie

im TVöD nicht mehr vorge-
sehen sind.

Andere Entgeltbestandteile,
die Ihnen bisher nach BAT zu-
standen, finden im Ver-
gleichsentgelt keinen Nieder-
schlag mehr. Diese werden
stattdessen in den §§ 8 ff.
TVÜ-VKA berücksichtigt: Bei
diesen handelt es sich um Be-
währungs- und Fallgruppen-
aufstiege, Vergütungsgruppen-
zulagen, kinderbezogene Ent-
geltbestandteile und um den
sog. Strukturausgleich.

Noch einmal zurück zu meinen
o. e. Beispielen (PP und KJP):
Danach ist die PPlerin der Ent-
geltgruppe 13 (1. Spalte) zuge-
ordnet. Ihr Vergleichsentgelt –
ohne die vorgenannten Entgelt-
bestandteile – beträgt 3.311,24
Euro (= ihr individuelles Ver-
gleichsentgelt). Dieses bewegt
sich zwischen der Stufe 3 (4.
Spalte – 3.300 Euro) und der
Stufe 4 (5. Spalte – 3.630
Euro). Im Regelfall wird ihr die-
ses Vergleichsentgelt von
3.311,24 Euro zum 01.10.2007
auf 3.630 Euro (Stufe 4) an-
gehoben. Gleiches werden die
meisten anderen Kollegen/
innen von ihr („Allgemeiner Be-
förderungstag“) erleben. Die
„Überleitung“ des o. e. KJPlers

können Sie nun selbst vorneh-
men.

Wir hatten gesehen, dass beim
Vergleichsentgelt der überge-
leiteten Beschäftigten weder
die Bewährungs- und Fallgrup-
penaufstiege noch die Vergü-
tungsgruppenzulage oder die
kinderbezogenen Entgeltbe-
standteile berücksichtigt wur-
den. Diese Entgeltbestandteile
müssen also noch zusätzlich
und gesondert den Überge-
leiteten zugute kommen – ge-
treu dem o. e. Grundsatz, dass
niemand nach der Überleitung
schlechter gestellt werden darf
als vor ihr. Daher enthalten die
§§ 8 ff. TVÜ-VKA besondere Be-
sitzstandsregelungen. Die Be-
währungs- und Fallgruppen-
aufstiege werden dadurch be-
rücksichtigt, dass sie zu dem
Zeitpunkt, in dem sie bis zum
30.09.2007 höhergruppiert
worden wären, nunmehr ein
höheres Entgelt nach der
nächsten Stufe von dem Zeit-
punkt an bekommen, zu dem
sie nach bisherigem Recht
höhergruppiert worden wären
(§ 8 Abs. 2 Satz 1 TVÜ-VKA).
Ferner wird die Vergütungs-
gruppenzulage, die bislang ge-
währt wurde, zusätzlich zum
Tabellenentgelt als Besitz-
standszulage in der bisherigen
Höhe weiter gezahlt. Ähnliches
gilt für die Vergütungsgrup-
penzulage (§ 9 Abs. 1 TVÜ-
VKA). Für im September 2005
zu berücksichtigende Kinder
und solche, die in der Zeit vom
01.10.2005 – 31.12.2005 ge-
boren wurden, erhält der Be-
schäftigte eine weitere Besitz-
standszulage, und zwar in der
Höhe, wie sie im September
2005 gezahlt wurde. Ferner ist
u. U. noch zusätzlich zum mo-
natlichen Entgelt ein nicht dy-
namischer Strukturausgleich
(§ 12 Abs. 1 Satz 1 TVÜ-VKA)
zu gewähren. Die Zahlung die-
ses Strukturausgleichs erfolgt

allerdings erst ab Oktober 2007,
sofern nichts anderes bestimmt
ist.

Das Bundesinnenministerium
(BMI) veröffentlichte bis zum
Redaktionsschluss des PTJ
bislang drei umfangreiche
Rundschreiben (Rdschr.), näm-
lich vom 10.10.2005 (GMBl.
S. 1293), 08.12.2005 (GMBl.
2006, S. 86) und 22.12.2005
(GMBl. 2006, S. 175) mit ins-
gesamt fast 170 Seiten. Die
Rdschr. enthalten zahllose Re-
chen- und Zuordnungsbei-
spiele, um der Komplexität des
TVÜ Rechnung zu tragen.

Erwähnt werden müssen im
Zusammenhang mit dem TVÜ-
VKA noch die Entgeltfortzah-
lungen im Krankheitsfall
(§ 13 TVÜ-VKA). Abweichend
vom § 22 Abs. 2 TVöD haben
die Übergeleiteten grds. An-
spruch auf Krankengeldzu-
schuss in Höhe des Unter-
schiedsbetrages zwischen dem
festgesetzten Nettokranken-
geld oder der entsprechenden
gesetzlichen Nettoleistung und
dem Nettoentgelt. Beim Ur-
laub (§ 15 TVÜ-VKA) änderte
sich im Jahr 2005 für die Über-
geleiteten nichts. Indes gelten
ab dem Jahr 2006 hinsichtlich
des Urlaubsentgelts sowie für
eine Übertragung von Urlaub
nunmehr die Regelungen des
TVöD.

Während sich der TVÜ-VKA im
Wesentlichen den übergeleite-
ten Angestellten und Arbeitern
widmet, also denjenigen, die in
der Zeit vom 30.09.2005/
01.10.2005 bereits im Öffentli-
chen Dienst angestellt waren
(Übergeleitete), richtet sich der

TVöD-AT:

(AT = Allgemeiner Teil) sowohl
an die Übergeleiteten als auch
an die nach dem 01.10.2005
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neu angestellten Beschäftigten.
Spätestens ab dem 01.10.2007
werden sie alle (fast) gleich be-
handelt. Denn: Bestimmte Be-
sitzstände nehmen die Über-
geleiteten, sozusagen bis an ihr
Lebensende, mit. Lassen Sie
uns nun einige wesentliche Ele-
mente des TVöD betrachten.
Der Arbeitsvertrag mit dem
Beschäftigten ist schriftlich ab-

zuschließen; die ersten sechs
Monate der Beschäftigung gel-
ten als Probezeit, soweit nicht
eine kürzere Zeit vereinbart ist.
Die Beschäftigten haben über
Angelegenheiten, deren Ge-
heimhaltung durch gesetzliche
Vorschriften vorgesehen oder
vom Arbeitgeber angeordnet
ist, Verschwiegenheit zu wah-
ren. Diese Verschwiegenheits-

pflicht gilt schon dann, wenn
sie noch keine diesbezügliche
Erklärung nach dem sog.
Verpflichtungsgesetz unter-
schrieben haben (§ 3 TVöD).
Beschäftigte können aus
dienstlichen oder betrieblichen
Gründen versetzt oder abge-
ordnet werden. Auch können
sie im dienstlichen/betriebli-
chen oder öffentlichen Interes-
se mit ihrer Zustimmung vorü-
bergehend eine mindestens
gleich vergütete Tätigkeit bei
einem Dritten zugewiesen be-
kommen. Die Zustimmung
kann allerdings aus wichtigem
Grund verweigert werden (§ 4
TVöD). Die regelmäßige Ar-
beitszeit beträgt für die Be-
schäftigten der VKA Tarifgebiet
West durchschnittlich 38,5
Stunden. Allerdings ist diese
Bestimmung seitens der VKA
inzwischen gekündigt worden.
Diese Kündigungsmöglichkeit

war ausdrücklich zwischen der
VKA und Ver.di vereinbart wor-
den (§ 39 Abs. 3 Satz 1 TVöD).
Diese frühe Kündigungs-
möglichkeit nutzte die VKA. Das
Ergebnis: Ein wochenlanger
Streik im Öffentlichen Dienst.

Die Teilzeitbeschäftigung auf
Antrag (§ 11 TVöD) soll Be-
schäftigten eine geringere als
die vertraglich festgesetzte Ar-
beitszeit ermöglichen, wenn sie
mindestens ein Kind unter 18
Jahren oder einen nach ärztli-
chem Gutachten pflegebedürf-
tigen sonstigen Angehörigen
tatsächlich betreuen oder pfle-
gen und dringende dienstliche/
betriebliche Belange nicht
entgegen stehen. Die Teilzeit-
beschäftigung ist bis zu fünf
Jahren zu befristen. Sie kann
allerdings verlängert werden;
der Antrag ist spätestens sechs
Monate vor Ablauf der verein-

Anlage A (VKA): TVöD-Entgelttabelle

Tabelle TVöD/VKA – Tarifgebiet West –

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen 
 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 3384 3760 3900 4400 4780 5030 
14 3060 3400 3600 3900 4360 4610 
13 2817 3130 3300 3630 4090 4280 
12 2520 2800 3200 3550 4000 4200 
11 2430 2700 2900 3200 3635 3835 
10 2340 2600 2800 3000 3380 3470 
9 2061 2290 2410 2730 2980 3180 
8 1926 2140 2240 2330 2430 2493 
7 1800 2000 2130 2230 2305 2375 
6 1764 1960 2060 2155 2220 2285 
5 1688 1875 1970 2065 2135 2185 
4 1602 1780 1900 1970 2040 2081 
3 1575 1750 1800 1880 1940 1995 
2 1449 1610 1660 1710 1820 1935 
1  1286 1310 1340 1368 1440 
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barten Teilzeitbeschäftigung zu
stellen.

Im Abschnitt III des TVöD wer-
den die Eingruppierung und
das Entgelt geregelt. Während
die Eingruppierungsvorschriften
(§§ 12, 13 TVöD) noch offen
sind, hier gelten unverändert
die §§ 22, 23 BAT fort, verweist
der § 15 auf das Tabellenent-
gelt der nebenstehend abge-
druckten Anlage A. (§ 16 VKA
„Stufen der Entgelttabelle“). In
den Entgeltgruppen 9 - 15 (und
nur darunter fallen PP und KJP)
sind Neueinstellungen der
Stufe 1 zuzuordnen, es sei
denn, es liegt eine einschlägi-
ge Berufserfahrung vor (§ 16
Abs. 2 Satz 1 TVöD). Verfügt
also der Beschäftigte über eine
einschlägige Berufserfahrung
von mindestens einem Jahr,
erfolgt die Einstellung in die
Stufe 2, bei mindestens drei
Jahren eine Zuordnung zur Stu-
fe 3 (diese gilt aber erst ab
01.01.2009). Die Berücksichti-
gung einschlägiger Berufserfah-
rung ist im Übrigen eng auszu-
legen (Rdschr. aaO v. 08.12.
2005, GMBl. 2006, S. 101).
Allerdings steht dem Anstel-
lungsträger die Möglichkeit of-
fen, zur Deckung des Personal-
bedarfs die Zeiten einer beruf-
lichen Vortätigkeit bei der Stu-
fenzuordnung zu berücksichti-
gen, wenn diese Tätigkeit für
die vorgesehene Tätigkeit „för-
derlich“ ist (§ 16 Abs. 2 Satz 3
TVöD).

Ein Stufenaufstieg nach § 17
TVöD erfolgt immer zum Be-
ginn eines Monats. Bei Leis-
tungen der/des Beschäftigten,
die erheblich über dem Durch-
schnitt liegen, kann die erfor-
derliche Zeit für das Erreichen
der Stufen 4 - 6 jeweils ver-
kürzt, bei unterdurchschnittli-
chen Leistungen verlängert
werden. Nur, wie stellt man
eine erhebliche überdurch-

schnittliche bzw. erheblich un-
terdurchschnittliche Leistung
fest? Schematisch darf das je-
denfalls nicht geschehen, er-
forderlich ist vielmehr eine Ge-
samtbetrachtung des Einzelfal-
les, die neben den erbrachten
Leistungen und in verschiede-
nen Leistungsprofilen auch an-
dere Aspekte der beruflichen
Entwicklung, wie z. B. Bewäh-
rung in unterschiedlichen Auf-
gabengebieten oder die regel-
mäßige Übernahme von Son-
deraufgaben, einbeziehen
kann (Rdschr. v. 08.12.2005,
GMBl. 2006, S. 106). Ein
Überspringen von Stufen ist
nicht möglich. Der § 17 Abs. 2
Satz 6 TVöD sieht für Fälle ei-
ner Verlängerung der Stufen-
laufzeit eine sog. betriebliche
Kommission vor, die paritä-
tisch besetzt wird und allein
beratende Funktion im Hin-
blick auf die geplante Verlän-
gerung hat. Bei der Stufenlauf-
zeit ist es indessen unerheb-
lich, ob der Beschäftigte in
Vollzeit oder in Teilzeit beschäf-
tigt war (§ 17 TVöD). Im Hin-
blick darauf, dass die Bezah-
lung nach Berufserfahrung und
Leistung erfolgen soll, ist die
Stufenzuordnung bei Höher-
gruppierungen im TVöD be-
tragsmäßig vorgesehen. Da-
nach werden die Beschäftigten
ihrer neuen Entgeltgruppe der-
jenigen Stufe zugeordnet, in
der sie mindestens ihr bisheri-
ges Tabellenentgelt erhalten.
Da es sich bei diesen Beschäf-
tigten in aller Regel nicht mehr
um Neueinstellungen handelt,
werden sie jedoch unabhängig
von der Höhe ihres bisherigen
Verdienstes mindestens der
Stufe 2 zugeordnet. Ihnen wird
dabei im Tarifgebiet West ein
Garantiebetrag von 50 Euro
geleistet, der sicherstellen soll,
dass Beschäftigte nach Über-
tragung der höherwertigen Tä-
tigkeit einen Mindestgewinn
erzielen.

Die leistungs- und/oder erfolgs-
orientierte Bezahlung, die sich
der TVöD zum Ziel gesetzt hat,
soll dazu beitragen, die öffent-
lichen Dienstleistungen zu ver-
bessern und Motivation, Eigen-
verantwortung und Führungs-
kompetenz zu stärken. So soll
zum 01.01.2007 ein Leistungs-
entgelt (§ 18 VKA- TVöD) zu-
sätzlich zum Tabellenentgelt
(§ 15 TVöD) als Leistungsprä-
mie, Erfolgsprämie oder Leis-
tungszulage gewährt werden.
In den Protokollerklärungen
heißt es: „Die Tarifvertragspar-
teien sind sich darüber einig,
dass die zeitgerechte Einfüh-
rung des Leistungsentgelts
sinnvoll, notwendig und des-
halb beiderseits gewollt ist. Sie
fordern deshalb die Betriebs-
parteien dazu auf, rechtzeitig
vor dem 01.01.2007 die be-
trieblichen Systeme zu verein-
baren. Kommt bis zum 30.09.
2007 keine betriebliche Rege-
lung zustande, sollen die Be-
schäftigten mit dem Tabellen-
entgelt des Monats Dezember
2008 6 vom Hundert des von
dem Monat September jeweils
zuständigen Tabellenentgelts
erhalten. Also auch hier besteht
noch erheblicher Verhand-
lungsbedarf zwischen den Tarif-
parteien.

Die Jahressonderzahlung
(§ 20 TVöD) sieht für die Ent-
geltgruppen 9 - 12 80 vom
Hundert der/dem Beschäftig-
ten in den Kalendermonaten
Juli, August und September
durchschnittlich gezahlten mo-
natlichen Entgelts vor. Über-
stunden werden dabei nicht
berücksichtigt.

§ 22 TVöD (Entgelt im Krank-
heitsfall) gleicht die Entgelt-
fortzahlung an die Usancen der
Wirtschaft an. Die Beschäftig-
ten erhalten nämlich bis zur
Dauer von sechs Wochen das
Entgelt nach § 21 TVöD. Be-

schäftigte, deren Arbeitsverhält-
nis voraussichtlich mindestens
sechs Monate dauert, haben
ferner einen Anspruch auf ver-
mögenswirksame Leistun-
gen. Für Vollbeschäftigte be-
trägt diese für jeden vollen Ka-
lendermonat 6,65 Euro. Der
Urlaub bestimmt sich im Übri-
gen weitgehend nach dem
Bundesurlaubsgesetz. Dabei
gilt, dass bei einer wöchentli-
chen Arbeitszeit von fünf Tagen
der Beschäftigte Anspruch auf
26 Arbeitstage bis zum vollen-
deten 30. Lebensjahr hat, 29
Arbeitstage bis zum vollende-
ten 40. Lebensjahr und 30 Ar-
beitstage nach dem vollende-
ten 40. Lebensjahr. Eine Ur-
laubsübertragung ist nur dann
statthaft, wenn dringende
dienstliche oder in der Person
des Beschäftigten liegende
Gründe dies rechtfertigen. Als
persönliche Gründe reichen
grundsätzlich sachliche Gründe
– soweit sie dem Erholungs-
zweck nicht entgegenstehen –
aus (Rdschr. v. 22.12.2005,
GMBl. 2006, S. 194). Dem Be-
schäftigten steht überdies
grundsätzlich ein Anspruch auf
Zusatzurlaub, auf Sonderurlaub
und auf Arbeitsbefreiung zu.
Arbeitsbefreiung von einem
Arbeitstag erhält der Beschäf-
tigte bei der Niederkunft der
Ehefrau/der Lebenspartnerin,
des Umzugs aus dienstlichem
Grund, beim 25jährigen bzw.
40jährigen Arbeitsjubiläum, bei
der schweren Erkrankung eines
Angehörigen, soweit dieser im
selben Haushalt lebt. Zwei Ar-
beitstage stehen dem Beschäf-
tigten zu, dessen Ehegatte/
Lebenspartner stirbt und bis zu
vier Arbeitstagen im Kalender-
jahr demjenigen Beschäftigten,
dessen Kind, welches das 12.
Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat, im laufenden Kalender-
jahr schwer erkrankt. Die Ta-
rifvertragsparteien haben im
Übrigen schriftlich klargestellt,
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dass die ärztliche Behandlung
im Sinne des § 29 Abs. 1
Buchstabe f TVöD auch die
ärztliche Untersuchung und die
ärztlich verordnete Behandlung
umfasst (Rdschr. v. 22.12.2005,
aaO S. 197).

Neu eingeführt wurden im
TVöD die Führung auf Probe
(§ 31) und die Führung auf Zeit
(§ 32). Auf Probe können
Führungspositionen bis zu ei-
ner Gesamtdauer von zwei Jah-
ren übertragen werden. Als
Führungspositionen gelten die-
jenigen, die ab der Entgeltgrup-
pe 10 zugewiesene Tätigkeiten
mit Weisungsbefugnis ausü-
ben. Weisungsbefugt ist derje-
nige, der das Direktions- und
Weisungsrecht nach § 106 Ge-
werbeordnung über andere Be-
schäftigte ausüben darf. Dabei
ist Voraussetzung, dass das
vom Arbeitgeber abgeleitete
Recht die geschuldete arbeits-
vertragliche Leistungspflicht
nach Zeit, Ort, Inhalt und Art
ganz oder teilweise konkretisie-
ren oder beeinflussen darf
(Rdschr. v. 22.12.2005, aaO
S. 199). Die Führung auf Zeit
unterscheidet sich von der Füh-
rung auf Probe dadurch, dass
sie nicht auf eine dauerhafte
Übertragung der Führungs-
position gerichtet ist.

Der § 33 TVöD befasst sich mit
der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses ohne Kündigung,
der § 34 mit einer Kündigung.
Ein Arbeitsverhältnis endet in
der Regel mit der Vollendung
des 65. Lebensjahrs. Überdies
kann ein Arbeitsverhältnis je-
derzeit gemäß § 623 BGB
ohne Einhaltung von Fristen
durch schriftlichen Auflösungs-
vertrag beendet werden. Der
TVöD bestimmt im § 34 Abs. 1
TVöD die Kündigungsfristen
im Einzelnen und die Voraus-
setzungen der sog. Unkündbar-
keit (§ 34 Abs. 2 TVöD). Der

Beschäftigte ist unkündbar,
wenn auf ihn die Regelungen
des Tarifgebiets West Anwen-
dung finden, er 15 Jahre Be-
schäftigungszeit erfüllt hat und
mindestens 40 Jahre alt ist. Die
Unkündbarkeit setzt ferner vor-
aus, dass die Beschäftigungs-
zeiten bei demselben Arbeitge-
ber zurückgelegt wurden. Über-
geleitete Beschäftigte, die be-
reits nach dem BAT nicht or-
dentlich kündbar waren, kön-
nen auch nicht nach dem TVöD
ordentlich gekündigt werden.
Zur Beschäftigungszeit zählen
alle Zeiten einer Beschäftigung
bei demselben (!) Arbeitgeber.
Auch Zeiten wie Elternzeit zäh-
len dazu. Bei Beendigung eines
Arbeitsverhältnisses haben die
Beschäftigten Anspruch auf ein
schriftliches Zeugnis über Art
und Dauer ihrer Tätigkeit, das
sich überdies auf Führung und
Leistung erstrecken muss (End-
zeugnis). Aus triftigen Gründen
können Beschäftigte auch wäh-
rend des Arbeitsverhältnisses
ein Zwischenzeugnis verlangen.
Bei bevorstehender Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses
können sie schließlich ein vor-
läufiges Zeugnis verlangen,
nämlich über Art und Dauer
ihrer Tätigkeit. Zeugnisse müs-
sen i. Ü. unverzüglich ausge-
stellt werden.

TVöD-BT-K

Den TVöD-Allgemeiner Teil (AT)
haben wir nun ausgiebig erör-
tert. Jetzt wollen wir uns noch
dem „Besonderen Teil – Kran-
kenhaus (TVöD-BT-K)“ zuwen-
den. Der TVöD verfügt über
mehrere Besondere Teile: z. B.
Verwaltung (BT-V) oder Spar-
kassen (BT-S) – neben dem
BT-K, der uns hier besonders
interessiert.

Der Geltungsbereich (§ 40
TVöD-BT-K) richtet sich an alle
Beschäftigten, die in einem Ar-

beitsverhältnis zu einem VKA-
Arbeitgeber stehen, wenn sie
in Krankenhäusern, Heil-, Pfle-
ge- und Entbindungseinrichtun-
gen, medizinischen Instituten
von Kranken-, Heil- und Pflege-
einrichtungen, sonstigen Ein-
richtungen und Heimen, in de-
nen die betreuten Personen in
ärztlicher Behandlung stehen,
oder in Einrichtungen und Hei-
men, die der Förderung der
Gesundheit, der Erziehung, Für-
sorge oder Betreuung von Kin-
dern und Jugendlichen usw.
dienen, beschäftigt sind. Die
§§ 41 – 44 beschäftigen sich
ausschließlich mit Ärztinnen/
Ärzten. PPler und KJPler, die in
den genannten Einrichtungen
tätig sind, unterfallen nicht die-
sen Bestimmungen, auch nicht
analog. Die Bestimmungen der
§§ 45 und 46 widmen sich
dem Bereitschaftsdienst, der
Rufbereitschaft und dem Be-

reitschaftsdienstentgelt. Die
§§ 48 und 49 TVöD-BT-K be-
fassen sich mit der Wechsel-
schichtarbeit und der Arbeit
an Sonn- und Feiertagen. Der
§ 51 bestimmt, wie Ärztinnen
und Ärzte mit besonderer
Stufenzuordnung einzugrup-
pieren sind. Danach unterfallen
Ärztinnen und Ärzte in der Re-
gel der Entgeltstufe 14 (Stufen
1 und 2), Fachärztinnen und
Fachärzte ebenfalls der Entgelt-
gruppe 14 (Stufen 3 und 4)
und Fachärztinnen und Fach-
ärzte mit fünfjähriger bzw.
neunjähriger entsprechender
Tätigkeit der Entgeltgruppe 15
(Stufen 5 bis 6). Ausdrücklich
stellt § 51 Abs. 6 fest, dass die
vorzitierten Bestimmungen hin-
sichtlich der Eingruppierung der
Ärztinnen und Ärzte weder auf
Zahnärzt innen/Zahnärzte ,
Apothekerinnen /Apotheker
und Tierärztinnen/Tierärzte An-
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wendung finden – und damit
erst recht nicht auf PPler und
KJPler. Schließlich haben Be-
schäftigte an Heimschulen und
Internaten ihren Urlaub in der
Regel während der Schulferien
zu nehmen (§ 52 TVöD-BT-K).
Beschäftigte, die im Kalender-
jahr 150 Nachtarbeitsstunden
oder mehr leisten, haben An-
spruch auf Zusatzurlaub von ein
bis maximal vier Arbeitstagen.

Wenn allgemein gesagt wird,
dass der TVöD nunmehr eine
höhere Transparenz als der alte
BAT aufweise, so kann der Ver-
fasser dieses Beitrags dem nur
eingeschränkt zustimmen. Die
Komplexität, die seinerzeit der
BAT aufwies, dürfte spätestens
dann erreicht werden, wenn die
Tarifvertragsparteien die Ein-
gruppierungsvorschriften der
§§ 22, 23 BAT durch die neuen
Eingruppierungsvorschriften
der §§ 16, 17 TVöD ersetzt und
eine Entgeltordnung verab-
schiedet haben. Überdies ist
auf Bundesebene noch ein
Bundestarifvertrag erforder-
lich. Es darf mithin die Progno-
se gewagt werden, dass der
TVöD in Verbindung mit seinem
TVÜ noch viel Schweiß für die
Gerichte, die Personalvertretun-
gen und die Tarifvertragspar-
teien verursachen wird.

Ganz Recht:

Wissen Sie eigentlich,
dass,

■ nach Auffassung des LSG
Baden-Württemberg die Be-

handlung von Sexualstraf-
tätern keine Behandlung
eines „begrenzten Perso-
nenkreises“ im Sinne von
§ 31 Abs. 1b Ärzte-ZV dar-
stellt (Urteil v. 23.11.2005;
Az. B 6 KA 3/06), sodass
eine beantragte Ermächti-
gung abgelehnt wurde?
Der Kläger, ein PP, der
zugleich als Fachbereichs-
leiter der Psychotherapeuti-
schen Ambulanz tätig ist,
wollte eine Ermächtigung
zur Teilnahme an der psy-
chotherapeutischen ambu-
lanten Versorgung (ehema-
liger) Sexualstraftäter. Er ar-
gumentierte u. a., der Um-
gang mit diesen Personen
erfordere eine besondere
Tätigkeitsausrichtung und
Qualifikation sowie beson-
dere Erfahrung im Umgang
mit dieser Personengruppe.
Während das SG Stuttgart
die beklagte KV noch zur
Neubescheidung verurteilte,
wies das LSG die Klage mit
dem Hinweis ab, eine Er-
mächtigung für eine „sozio-
logische Gruppe“ sei mit
dem Bedarfsplanungsrecht
unvereinbar. Revision beim
Bundessozialgericht (BSG)
ist eingelegt worden.

■ sich das OLG Düsseldorf
(GesR 2006, S. 70) mit
dem Beweiswert der sog.
Sekundärdokumentation
(persönliche Aufzeichnun-
gen) eines Psychiaters aus-
einandergesetzt hat? Ein
Psychiater hatte eine „Be-
handlungsverweigerung“
des Patienten behauptet
und diese Behauptung mit

seinen „persönlichen Auf-
zeichnungen“, die er paral-
lel zur Krankenakte geführt
hatte, beweisen wollen. Das
zuvor angegangene Landge-
richt hatte nur der Krank-
heitsakte Beweiswert zuer-
kannt. Das OLG hat sich
(leider) nicht zum Beweis-
wert der „persönlichen
Aufzeichnungen“ geäußert.
In einer Urteilsanmerkung
von Korioth heißt es u. a.:
Wie das vorliegende Urteil
zeige, müsse der Arzt/Psy-
chotherapeut gerade bei
Führung einer doppelten
Dokumentation sorgfältig
darauf achten, dass alle
behandlungsrelevanten Da-
ten auch in die insofern he-
rausgabepflichtige Behand-
lungsdokumentation aufge-
nommen werden. Im Übri-
gen sei bislang noch nicht
entschieden, wie persönli-
che Aufzeichnungen be-
weisrechtlich zu würdigen
seien.

■ das LSG Bayern (Urteil v.
09.11.2005 – L 3 KA 5012/
04) bestimmt hat, dass der
Vertragszahnarzt verpflich-
tet sei, dem Schadensbe-
schwerdeausschuss alle
Behandlungsunterlagen,
Modelle und Röntgenbil-
dern im jeweils zu überprü-
fenden Einzelfall vorzule-
gen? Diese Verpflichtung
ergebe sich aus den §§ 294
und 298 SGB V sowie den
diese Vorschriften konkre-
tisierenden Satzungsvor-
schriften der Selbstverwal-
tung und den Verträgen der
gemeinsamen Selbstverwal-

tung. Selbiges gilt selbstver-
ständlich auch für Psycho-
therapeuten (vgl. schon Psy-
chotherapeutenjournal 4/
2003, S. 289).

■ der Arzt, der dem Patienten
eine stationäre Behandlung
vorschlägt, aber begründe-
te Zweifel hat, ob der priva-
te Krankenversicherer des
Patienten die Behandlung
im Krankenhaus als notwen-
dig ansieht und die Kosten
dafür übernehmen wird, die
(Aufklärungs-) Pflicht hat,
den Patienten auf die Zwei-
fel hinzuweisen (ähnlich
schon BGH NJW 1983,
2630)? Das LG Karlsruhe
(NJW-Spezial 2006, S. 253)
wies auf diese Pflicht hin.
Ähnliches gilt natürlich auch
für Psychotherapeuten. So-
weit sie solcherart Vorschlä-
ge machen, sollten Sie den
Patienten über mögliche
Schwierigkeiten aufklären –
und dies in ihrer objektiven
Dokumentation (s. o.) aus-
drücklich vermerken. Es ge-
nügte auch, wenn Sie den
Pat. darauf hinweisen, er
möge sich mit seinem Ver-
sicherer in Verbindung set-
zen – und dieses doku-
mentieren.
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